Überlassungsanzeige und Vereinbarung 
gemäß § 9 Abs. 3 Investitionsförderungsgesetz NRW (InvföG)

zwischen

1.)
dem überlassenden Krankenhaus  ___________________________________
und 

2.)
dem empfangenden Krankenhaus  ___________________________________
Das Land Nordrhein-Westfalen ermöglicht einem Krankenhaus gemäß § 9 Abs. 3 Satz 1 InvföG, dass es die Inanspruchnahme seines Förderrahmens gemäß § 9 Abs. 2 InvföG ganz oder teilweise anderen förderungsberechtigten Krankenhäusern überlassen kann. Die oben genannten Beteiligten machen von dieser Möglichkeit Gebrauch und vereinbaren hiermit die in nachfolgender Übersicht dargestellte Mittelüberlassung
in Höhe von
   ____________________________  EUR
	
	Mittelüberlassung

	
	Mittelrahmen vor Überlassung
	Überlassungsbetrag
	Mittelrahmen nach Überlassung

	Beteiligter zu 1.) 
	EUR
	 EUR
	EUR

	Beteiligter zu 2.)
	EUR
	  EUR
	EUR


Die Beteiligten zeigen nach Abschluss der Vereinbarung diese unverzüglich gemäß  § 9 Abs. 3 Satz 2 InvföG der jeweils zuständigen Bezirksregierung (Bewilligungsbehörde) schriftlich an. Die überlassenen Mittel können nur noch von dem Beteiligten zu 2.) bei der Bewilligungsbehörde abgerufen werden. Diese zahlt die abgerufenen Mittel an den Beteiligten zu 2.) mit schuldbefreiender Wirkung aus.
Aus dieser Vereinbarung können Mittel erst abgerufen werden, wenn die durch die zuständige(n) Bezirksregierung(en) auf dieser Grundlage erlassenen Änderungsbescheide gemäß § 10 Abs. 3 InvföG, rechtskräftig geworden sind. 
	Krankenhaus
	
	

	
	
	

	Ort, Datum
	
	Unterschrift zeichnungsberechtigte Person 

	
	
	

	Krankenhaus
	
	

	
	
	

	Ort, Datum
	
	Unterschrift zeichnungsberechtigte Person 

















